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A n fra g e 

der Abgeordneten Ing.LETMAIER, Dr.PELIKk~ 

und Genossen 

an den Bundesminister für $oziale Verwaltung 

betreffend Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge. 

Gemäß § 64 Abs.2 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ist der 

Gebaruugstiberschuß aus den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen 

nach Abdcckung @llfälliger unbeglichener Vorschlisse des Bundes 

einer.! Heservefonds zuzuführen, wenn in einem Kalenderjahr die 

:C~nnalllllell an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen abzUglich der 

zur anteilsmäßigen Deckung des Verwaltungsaufwandes erforderli­

chen Mittel den Leistungsaufwand libcisteigen. Nach Abs.4 der 

zitierten Gesetzesstelle ist das Ausmaß des Arbeitslosenversi­

cheTungsbeitrages en tsprechend zu senken, lvenn der lleservefonds 

die Höhe der durchschnittlichen jährlicheh Einnahmen an Arbeits­

losenversicherungsbeitrligen in den letzten fünf Jahren überschrei­

tet. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes­

minister für soziale Veywaltung folgende 

A n fra g e 

1.) Bestcben nocb allfällig unbeglichene Vorschüsse des Bundes? 
Neun ja, wie hoch sind diese? 

2.) v!ie hoch sind die Einnahmen der letzten fUnf Jahre und die 
. daraus 1'0 sul tioründ an j [ihrli ehen DL"!.rchs chni ttse illl1almcn'? 

3.) Sind Sie bereit, falls Überschüsse aus den Arbeit~losOllver­
sicheruu3sbeitrtigoll bestehen, künftig die Beiträg~ zur Ar­
bei ts 1 oscllvorsi clTernng auf Grund <;}Jn' aubal tanu cn Vol11Ja s chäf-
tigunt; zu s€nlcen? ... ~/-'-
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